
LANDSCHAFTSPFLEGERISCHER FACHBEITRAG
zum Bebauungsplan 87 S „Center for Vertical Mobility“
der Gemeinde Aldenhoven



Gemeinde Aldenhoven
Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan 87 S „Center for Vertical Mobility“

IMPRESSUM

April 2024
Vorentwurf zur frühzeitigen Beteiligung

Auftraggeber:

Gemeinde Aldenhoven
Dietrich-Mülfahrt-Straße 11–13
52457 Aldenhoven

Verfasser:

VDH Projektmanagement GmbH
Maastrichter Straße 8, 41812 Erkelenz
T 02431 973180
E info@vdh.com
W www.vdh.com

i. A. B. Sc. David Giang

Projektnummer: 21-089

Abbildung Titelblatt: eigenes Foto, aufgenommen am 11. Juni 2021



Gemeinde Aldenhoven
Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan 87 S „Center for Vertical Mobility“

INHALT

1 AUFGABENSTELLUNG ............................................................................................................... 1

2 ANGABEN ZUM VORHABEN ...................................................................................................... 1

2.1 Standort ....................................................................................................................................................................... 1

2.2 Wichtigste Regelungen des Bauleitplans ............................................................................................................ 2

2.3 Bedarf an Grund und Boden ..................................................................................................................................3

2.4 Unvermeidbare Eingriffe .........................................................................................................................................3

3 NATUR- UND LANDSCHAFTSBEZOGENE PLANERISCHE VORGABEN .....................................3

3.1 Landes- und Regionalplanung ...............................................................................................................................4

3.2 Flächennutzungsplan................................................................................................................................................4

3.3 Naturschutzfachliche Schutzgebiete ...................................................................................................................4

4 BESTANDSBESCHREIBUNG UND EINGRIFFSBEWERTUNG ...................................................... 5

4.1 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt...............................................................................................................6

4.2 Fläche ........................................................................................................................................................................... 7

4.3 Boden ...........................................................................................................................................................................8

4.4 Wasser ......................................................................................................................................................................... 11

4.5 Luft und Klima .......................................................................................................................................................... 14

4.6 Landschaftsbild ........................................................................................................................................................ 15

4.7 Bilanzierung des Biotopwerts............................................................................................................................... 16

5 MAẞNAHMENKONZEPT ........................................................................................................... 17

6 LITERATURVERZEICHNIS ........................................................................................................ 19



Gemeinde Aldenhoven
Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan 87 S „Center for Vertical Mobility“

1

1 AUFGABENSTELLUNG
Die Gemeinde Aldenhoven beabsichtigt die planungsrechtliche Absicherung eines Forschungszent-
rums mit dem Fokus der vertikalen Mobilität durch die Aufstellung des Bebauungsplans 87 S „Center
for Vertical Mobility“.

Der Bebauungsplan bereitet „Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Ver-
änderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die
die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beein-
trächtigen können“ i. S. d. § 14 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vor. Gemäß § 15 BNatSchG
i. V. m. § 1a Baugesetzbuch (BauGB) sind vermeidbare Beeinträchtigungen zu unterlassen und unver-
meidbare Beeinträchtigungen auszugleichen oder zu ersetzen. Die Beurteilung erfolgt in einem Land-
schaftspflegerischen Fachbeitrag (LFB), der gemäß § 17 Abs. 4 BNatSchG alle Angaben enthält, die für
die Beurteilung erforderlich sind, insbesondere über

 Ort, Art, Umfang und zeitlichen Ablauf des Eingriffs sowie

 vorgesehene Maßnahmen zur Vermeidung, zum Ausgleich und zum Ersatz der Beeinträchti-
gungen von Natur und Landschaft einschließlich Angaben zur tatsächlichen und rechtlichen
Verfügbarkeit der für Ausgleich und Ersatz benötigten Flächen.

Der LFB dient damit schwerpunktmäßig der Abarbeitung der Eingriffsregelung und verdichtet dar-
über hinaus das Abwägungsmaterial für die Beurteilung der Belange von Natur und Landschaft.

2 ANGABEN ZUM VORHABEN
Bei der Vermeidung und dem Ausgleich von Beeinträchtigungen sind Natur und Landschaft in ihren
in § 1 Abs. 6 Nr. 7 a bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzge-
setz) zu berücksichtigen (vgl. § 1a Abs. 3 BauGB). „Aus der sich mit dem Klammerzusatz verbindenden
ausdrücklichen Inbezugnahme ist zu folgern, dass die Begrifflichkeiten des Naturschutzrechts – vor-
behaltlich bauplanungsrechtlicher Modifikationen – weiterhin maßgeblich sind […]. Ebenso ist die Stu-
fenfolge zwischen der vorrangigen Vermeidung und dem nachrangigen Ausgleich aus dem Natur-
schutzrecht übernommen“ (Gellermann in: Landmann/Rohmer „Umweltrecht“, 100. EL Januar 2023,
BNatSchG § 18 Rn. 8–10). Vor diesem Hintergrund erfolgt zunächst eine Beschreibung des Planvor-
habens sowie der sich hieraus ergebenden unvermeidbaren Eingriffe.

2.1 Standort

Der räumliche Geltungsbereich umfasst die Flächen Gemarkung Freialdenhoven, Flur 7, Flurstü-
cke 324, 326, 327, 328, 345, 346 und 587. Er umfasst somit eine Fläche von ca. 4,1 ha. Derzeit wird das
Plangebiet überwiegend ackerbaulich genutzt. Im Süden und im Nordwesten verläuft ein Wirtschafts-
weg. Letzterer wird von dichten Gehölzen begleitet. Entlang der südwestlichen Grenze verläuft der
Röttgens Weg, über den das Plangebiet erschlossen wird.

Im Umfeld bestehen unterschiedliche Nutzungen. Nördlich des Plangebiets befindet sich die Berg-
halde, die mittlerweile zu großen Teilen mit Bäumen bestanden ist. Im Nordwesten befindet sich eine
Kläranlage und im Anschluss daran eine Deponie. Weiter Richtung Westen befindet sich das
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Aldenhoven Testing Center und an dieses grenzen weitere Gewerbebetriebe. Ansonsten zeichnet
sich die Umgebung durch landwirtschaftlich genutzte Äcker aus.

Abbildung 1: Luftbild mit Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs (gelbe Linie), genordet (Land NRW, 2023)

2.2 Wichtigste Regelungen des Bauleitplans

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Das Plangebiet wird als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Forschungszentrum“ gemäß § 11
BauNVO ausgewiesen, die die künftige Entwicklung der Bevölkerungs- und Wirtschaftsstrukturen im
ländlichen Raum nachhaltig beeinflusst. Im Sondergebiet sind demnach Nutzungen die der For-
schungseinrichtung dienen oder dieser funktional zugeordnet werden können.

VERSIEGELUNGSGRAD

Im Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Center for Vertical Mobility“ wird eine GRZ von 0,4 fest-
gesetzt.

GEBÄUDEKUBATUR

Die Gebäudekubatur wird durch Festsetzung von Baugrenzen, maximal 3 Vollgeschossen sowie einer
maximal zulässigen Gebäudehöhe von 15,0 m bestimmt.

GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN

Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzulegen. Die Anlage von Kies- oder
Splittflächen außerhalb von Wegen ist nicht zulässig.
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2.3 Bedarf an Grund und Boden

Bedarf an Grund und Boden

Nutzung
Fläche in m² (ca.)

Gesamt Teilfläche Versiegelung

Bestand
Acker 41.208 – –

Summe 41.208 – –

Planung
Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „For-
schungszentrum“

41.208 – –

davon versiegelte Fläche (40 % mit Ne-
benflächen)

16.483 16.483

davon Gartenfläche 24.725 –

Summe 41.208 – 16.483
Tabelle 1: Bedarf an Grund und Boden

2.4 Unvermeidbare Eingriffe

Ob Eingriffe vermeidbar sind, ist unter Berücksichtigung der Planungsziele zu untersuchen. Die Pla-
nungsziele als solche werden durch das Vermeidungsgebot nicht infrage gestellt (Battis in:
Battis/Krautzberger/Löhr „Baugesetzbuch“, 15. Auflage 2022, Rn. 19). Eine Abweichung von ihnen
oder ein teilweiser Verzicht auf ihre Erfüllung ist daher nicht erforderlich. Vielmehr ist zu untersu-
chen, ob die Planungsziele auch mit einem geringeren Eingriff in Natur und Landschaft vollständig
erfüllt werden können.

Das Planungsziel ist die Errichtung eines Forschungszentrums zur Forschung, Entwicklung und Be-
trieb von vertikalstartfähigen unbemannten Luftfahrzeugen. Hieraus ergibt sich ein Flächenanspruch,
der zunächst durch versiegelte Flächen für Räume und Gebäude, die der Forschungseinrichtung die-
nen oder dieser funktional zugeordnet werden kann. Das Maß der baulichen Nutzung wurde auf das
für die Zielerfüllung erforderliche Maß beschränkt. Besonders wertvolle Teilflächen wie Gehölzbe-
stände, die von Eingriffen ausgenommen werden sollten, sind nicht erkennbar. Daher sind die wei-
terhin begründeten Eingriffe als unvermeidbar zu erachten.

3 NATUR- UND LANDSCHAFTSBEZOGENE PLANERISCHE
VORGABEN
Raumordnung, Bauleitplanung und naturschutzfachliche oder wasserrechtliche Schutzgebiete tref-
fen übergeordnete natur- und landschaftsbezogene Vorgaben. Im Folgenden wird geprüft, inwiefern
sie der Planung entgegenstehen oder bei der Bewertung von Eingriffen zu berücksichtigen sind bzw.
ob sie darauf Einfluss nehmen, inwiefern Eingriffe als erheblich zu bewerten sind. Da die wasserrecht-
lichen Schutzgebiete funktional dem Schutzgut Wasser zugeordnet sind, werden diese zum besseren
Verständnis in Kapitel 4.4 „Wasser“ dargestellt.
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3.1 Landes- und Regionalplanung

Der Geltungsbereich des Vorhabens liegt auf der Ebene des Regionalplans für den Regierungsbezirk
Köln, Teilabschnitt Region Aachen, Blatt L5100/5102 Selfkant/Geilenkirchen, im Allgemeinen
Freiraum- und Agrarbereich (AFAB) und erfüllt zunächst die Freiraumfunktion.

Diesbezüglich wird im Regionalplan erläutert, dass in den AFAB u. a. die Flächen für landwirtschaftli-
che Nutzung, die aus agrarwirtschaftlichen oder ökologischen Gründen zu erhalten oder zu entwi-
ckeln sind, sowie sonstige Flächen für die Freiraumsicherung oder Kultur festgelegt werden. Ein vor-
rangiges Ziel der AFAB ist es, die existenz- und entwicklungsfähigen Betriebe im Plangebiet zu erhal-
ten, zu entwickeln und zu fördern, um die Funktionsfähigkeit des ländlichen Raums im Spannungsfeld
der vielfältigen Raumansprüche sicherzustellen (Bezirksregierung Köln, 2016). Die Festlegung als AFAB
hat jedoch weder ein allgemeines Bauverbot zur Folge noch wird die weitere Entwicklung verhindert.
Vielmehr kann es zur Sicherung der städtebaulichen Ordnung und für eine angemessene Entwicklung
erforderlich sein, im Flächennutzungsplan entsprechende Flächen darzustellen und daraus Bebau-
ungspläne zu entwickeln.

Gemäß dem in Aufstellung befindlichen Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Blatt 02-03 Kreis
Düren, sind ebenfalls dieselben Festlegungen erfolgt (Bezirksregierung Köln, 2021). Somit werden we-
der mit dem aktuellen noch mit dem in Aufstellung befindlichen Regionalplan Natur- und landschafts-
bezogene planerische Vorgaben getroffen. Die Planung folgt somit den Festlegungen des Regional-
plans.

3.2 Flächennutzungsplan

Der bestehende Flächennutzungsplan der Gemeinde Aldenhoven stellt den Geltungsbereich als „Flä-
chen für die Landwirtschaft“ dar. Um den geplanten Bebauungsplan i. S. d. § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB
aus dem Flächennutzungsplan entwickeln zu können, müssen die Darstellungen des Flächennut-
zungsplans zu „Sonderbaufläche“ mit der Zweckbestimmung „Vertikale Mobilität“ geändert werden.

Im Hinblick auf den räumlichen Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung ist darauf hinzu-
weisen, dass dieser weit über den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans hinausgeht. Der
südliche Teilbereich soll als „Gewerbliche Baufläche“ dargestellt werden. Der südliche Teilbereich
wird als „Sonderbaufläche“ mit der Zweckbestimmung „Vertikale Mobilität“ fortgeführt. Der restliche
Bereich im Nordosten wird als „Grünfläche“ mit der Zweckbestimmung „Flugtestfeld“ dargestellt. Auf
diese Weise können die zukünftig beabsichtigten Nutzungen bereits heute abgesichert werden.

3.3 Naturschutzfachliche Schutzgebiete

Naturschutzfachliche Schutzgebiete ergeben sich aus den §§ 21 und 23 bis 36 BNatSchG. Demnach
sind der Biotopverbund bzw. die Biotopvernetzung (§ 21 BNatSchG), Naturschutzgebiete (§ 23
BNatSchG), Nationalparke oder Nationale Naturmonumenqte (§ 24 BNatSchG), Biosphärenreservate
(§ 25 BNatSchG), Landschaftsschutzgebiete (§ 26 BNatSchG), Naturparke (§ 27 BNatSchG), Natur-
denkmäler (§ 28 BNatSchG), geschützte Landschaftsbestandteile (§ 29 BNatSchG), gesetzlich ge-
schützte Biotope (§ 30 BNatSchG) und Natura-2000-Gebiete (§§ 31 bis 36 BNatSchG) bei der Planung
und Umsetzung von Vorhaben auf eine mögliche Betroffenheit zu untersuchen.

Form und Verfahren der Unterschutzstellung richten sich nach Landesrecht (vgl. § 22 Abs. 2
BNatSchG). Demnach werden Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmäler und
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geschützte Landschaftsbestandteile in den Landschaftsplänen der Kreise und kreisfreien Städte fest-
gesetzt (vgl. § 7 LNatSchG).

Das Plangebiet liegt im räumlichen Geltungsbereich des Landschaftsplans 5 „Aldenhoven/Linnich-
West“. Dieser setzt für das Plangebiet das Entwicklungsziel 2 „Anreicherung einer Landschaft mit na-
turnahen Lebensräumen und mit gliedernden und belebenden Elementen“ fest (Kreis Düren, 2014).
Eine Anreicherung der Landschaft wird durch das Vorhaben nicht ausgeschlossen. Somit sind keine
planbedingten Konflikte mit den Festsetzungen des Landschaftsplans ersichtlich, vielmehr erfolgt
eine Anreicherung durch die Umnutzung der Flächen von Ackerland zu Grünland.

Für die Beurteilung der Betroffenheit des Biotopverbunds bzw. der Biotopvernetzung sowie von
Nationalparken oder Nationalen Naturmonumenten, Biosphärenreservaten, Naturparken, gesetzlich
geschützten Biotopen und Natura-2000-Gebieten wird auf den Dienst „NRW Umweltdaten vor Ort“
zurückgegriffen (MUNV NRW, 2023 b). Eine Überlagerung mit entsprechenden Gebieten besteht laut
diesem nicht.

Beeinträchtigungen durch Nutzungsänderungen im weiteren Umfeld sind nach aktuellem Kenntnis-
stand allenfalls in Bezug auf Natura-2000-Gebiete ersichtlich. Beim nächstgelegenen Natura-2000-
Gebiet handelt es sich um das FFH-Gebiet „Kellenberg und Rur zwischen Flossdorf und Broich“, das
sich ca. 4,8 km nordöstlich des Plangebiets befindet. „Von einer erheblichen Beeinträchtigung von
Natura 2000-Gebieten durch in Flächennutzungsplänen darzustellende Bauflächen im Sinne des § 1
Abs. 1 BauNVO/§ 5 Abs. 2 BauGB und in Bebauungsplänen auszuweisende Baugebiete im Sinne des
§ 1 Abs. 2 BauNVO/ § 9 Abs. 1 BauGB kann bei Einhaltung eines Mindestabstands von 300 m zu den
Gebieten in der Regel nicht ausgegangen werden“ (MKULNV NRW, 2016). Somit ist eine direkte Be-
einträchtigung nicht zu erwarten. Zudem lässt das Planvorhaben keine Auswirkungen, wie z. B. eine
erhebliche Veränderung der Grundwasserneubildungsrate oder einen erheblichen Schadstoffaus-
stoß, erwarten, die zu der Annahme führen könnten, dass mit einer mittelbaren Beeinträchtigung zu
rechnen bzw. der Regeluntersuchungsabstand zu erhöhen sei.

Ferner sind Natura-2000-Gebiete empfindlich gegenüber Eingriffen in verbindende Flugkorridore,
z. B. durch Beeinträchtigungen von Trittsteinbiotopen und Rastplätzen, oder gegenüber Vorhaben
mit Barrierewirkung. Zahlreiche weitere Natura-2000-Gebiete befinden sich in den Niederlanden im
Bereich der Städte Heerlen und Roermond. Das Plangebiet befindet sich jedoch nicht in diesen Ge-
bieten, sodass die Lage in einem verbindenden Korridor ausgeschlossen werden kann. Zudem berei-
tet die Planung keine Nutzungen vor, die zu möglichen Barrierewirkungen für überfliegende Arten
führen. In diesem Zusammenhang sind keine Konflikte mit dem Planvorhaben zu erwarten.

Insgesamt sind keine Konflikte mit den vorliegend relevanten naturschutzfachlichen Schutzgebieten
ersichtlich.

4 BESTANDSBESCHREIBUNG UND EINGRIFFSBEWERTUNG
Die in der Bauleitplanung zu prüfenden Schutzgüter ergeben sich zunächst aus § 1a Abs. 3 BauGB.
Demnach handelt es sich um den Naturhaushalt i. S. d. Eingriffsregelung. Dieser umfasst den in § 7
Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG definierten Naturhaushalt (Boden, Wasser, Luft, Klima, Tiere und Pflanzen und
das Wirkungsgefüge zwischen ihnen) sowie das Landschaftsbild. Durch § 1 Abs. 6 Nr. 7 a BauGB wer-
den die Schutzgüter der Eingriffsregelung um Fläche und biologische Vielfalt ergänzt.
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Die folgende Bewertung orientiert sich an der Summe der genannten Schutzgüter. Aufgrund funkti-
onaler Zusammenhänge werden Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt gebündelt betrachtet. Glei-
ches gilt für Luft und Klima.

4.1 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Als Bewahrer genetischer Vielfalt und Einflussfaktoren für andere Schutzgüter erfüllen Tiere und
Pflanzen Funktionen in Stoffkreisläufen (z. B. Reinigungs-, Filter- und Produktionsfunktion für Boden,
Wasser, Luft bzw. Klima). Daher ist ihre biologische Vielfalt zu schützen. Die biologische Vielfalt um-
fasst wiederum drei Aspekte: die Vielfalt der Ökosysteme (z. B. Lebensgemeinschaften, Lebensräume,
Landschaften), die Artenvielfalt und die genetische Vielfalt innerhalb der Arten (BfN, 2023).

BESTANDSBESCHREIBUNG

Das Plangebiet unterliegt größtenteils einer intensiven ackerbaulichen Nutzung. Nur wenige Meter
nordwestlich verläuft das Freialdenhovener Fließ am Plangebiet vorbei. Das Naturschutzgebiet
Feuchtbiotopkomplex „Bocksbart“ am Freialdenhover Fließ liegt etwa 300 m entfernt Richtung
Nordwesten. Das Schutzgebiet weist insbesondere in diesem Bereich dichte Röhrichtbestände auf.

Planungsrelevante Pflanzenarten kommen in NRW kaum vor. Es sind lediglich sechs planungsrele-
vante Arten mit jeweils sehr wenigen Vorkommen bekannt. Sie finden sich überwiegend an Sonder-
standorten mit sehr spezifischen Habitatansprüchen. Diese Habitatanforderungen sind im vorliegen-
den Fall nicht gegeben.

Im Hinblick auf Tiere stellt auch Ackerboden einen Lebensraum für z. B. Bodenorganismen und Des-
truenten dar. Bei der Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts kommt diesen häufig vor-
kommenden Lebewesen eine besondere Bedeutung zu. Durch intensive Bewirtschaftung und Bear-
beitung stehen die vorliegenden Böden jedoch nur eingeschränkt als Lebensraum zur Verfügung.

In der Umgebung des Planvorhabens kann die Fledermausart Kleinabendsegler im Bereich der Ber-
gehalde Emil-Mayrisch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Jagdflüge im hohen Luftraum über der
Fläche des Geltungsbereichs sind somit denkbar.

Ebenfalls sind einige Vogelarten des Waldes auf der im Umfeld liegenden bewaldeten Halde zu er-
warten bzw. nicht auszuschließen. Dazu zählen Baumpieper, Mäusebussard, Sperber, Turmfalke und
Waldkauz. Bruten dieser Arten sind im zu beplanenden Offenland jedoch auszuschließen. Auf den
intensiv genutzten Ackerflächen könnten hingegen Feldlerche, Kiebitz und Rebhuhn vorkommen.

Von großer Bedeutung aufgrund des im in der Nähe liegenden Naturschutzgebiets sind die planungs-
relevanten Arten Rohrweihe und Waldwasserläufer. Auch Rastvorkommen von Bekassine, Blaukehl-
chen, Grün- und Rotschenkel sowie Zwergschnepfe sind nicht auszuschließen.

Das Vorkommen von besonders geschützten Arten wurde im Rahmen einer Artenschutzprüfung der
Stufe 1 fachgutachterlich untersucht (Dr. Prell, 2023). In diesem Zusammenhang wurde das zu erwar-
tende Spektrum der planungsrelevanten Arten mit ihren Lebensraumansprüchen ermittelt. Die tat-
sächlich vorhandenen Lebensräume wurden durch eine Geländebegehung am 4. August 2023 be-
stimmt. Diese Daten wurden zusammengetragen und den Wirkfaktoren des Planvorhabens gegen-
übergestellt.
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EINGRIFFSBEWERTUNG

Durch die Umsetzung des Vorhabens werden vorhandene Bepflanzungen vollständig entfernt. Auf-
grund des eher geringen Ausgangswerts der Bepflanzung im Plangebiet werden diese Eingriffe als
nicht erheblich bewertet. Gleichwohl stellen die Pflanzen ein Habitat für unterschiedliche Tiere dar.

Gemäß § 44 BNatSchG ist es verboten, wild lebende Tiere der besonders oder streng geschützten
Arten bzw. europäische Vogelarten mitsamt ihrer Lebensstätten zu beeinträchtigen. Eine Betrach-
tung von Jagdhabitaten kann bei der Bewertung von Empfindlichkeit und Eingriff zunächst unberück-
sichtigt bleiben (BVerwG, Beschluss vom 13. März 2008 – 9 VR 10.07, 2008). Davon ausgenommen sind
Jagdhabitate, deren Beeinträchtigung den Fortbestand gesetzlich geschützter Fortpflanzungs- und
Ruhestätten gefährdet bzw. Individuen die Nahrungsgrundlage in einer solchen Form entzieht, dass
diese verhungern und damit indirekt getötet werden. Da Jagdhabitate mit spezieller oder besonderer
Ausprägung im Plangebiet nicht vorhanden sind, liegt dieser Ausnahmetatbestand nicht vor.

In Bezug auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann es durch mit dem Baustellenbetrieb verbundene
Schall-, Licht- und Staubimmissionen zur Verdrängung von störungsempfindlichen Arten kommen.
Durch die Baufeldräumung können Fortpflanzungs- und Ruhestätten dauerhaft zerstört werden und
mit einer Verletzung und/oder Tötung von Individuen einhergehen. Durch das Vorhaben werden alle
Arten, die nicht siedlungsangepasst sind, dauerhaft aus dem Plangebiet verdrängt.

In einer Artenschutzprüfung der Stufe 1 (Dr. Prell, 2023) wurde überprüft, ob ein Verstoß gegen § 44
BNatSchG ausgeschlossen werden kann. Im Rahmen des Gutachtens konnte für einige Arten der
Verbotstatbestand nicht ausgeschlossen werden, sodass im Rahmen einer vertiefenden Arten-
schutzprüfung der Stufe 2 diverse Kartierungen erfolgen müssen. Nach Vorliegen dieses Gutachtens
können im weiteren Verlauf des Verfahrens Maßnahmen formuliert werden.

Zudem ist es gemäß § 39 Abs. 1 BNatSchG allgemein verboten, wild lebende Tiere und Pflanzen ohne
vernünftigen Grund zu beeinträchtigen. Ein vernünftiger Grund liegt vor, wenn eine Handlung aus-
drücklich erlaubt oder nach Abwägung durch einen durchschnittlich gebildeten, dem Naturschutz
aufgeschlossenen Betrachter gerechtfertigt ist (Lütkes/Ewer, Bundenaturschutzgesetz –
Kommentar, 2. Auflage, 2018). Dies ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen regelmäßig der Fall
(MWEBWV NRW, 2010). Somit steht der allgemeine Artenschutz einem Bauleitplan bereits dann nicht
entgegen, wenn dessen Aufstellung erforderlich ist und Standort bzw. Plankonzeption unter Abwä-
gung mit in Betracht kommenden Alternativen gewählt wurden. Dies ist vorliegend der Fall. Das Gebot
zur Vermeidung nicht erforderlicher Beeinträchtigungen bleibt hiervon unberührt. Nicht erforderli-
che Beeinträchtigungen werden jedoch bereits durch die Maßnahmen für den speziellen Artenschutz
ausgeschlossen.

4.2 Fläche

Fläche ist eine nicht vermehrbare Ressource und Lebensgrundlage für den Menschen und wird von
ihm beansprucht (BMUV, 2023). Die planungsrechtliche oder tatsächliche Inanspruchnahme ist mit
der Zunahme von Siedlungs- und Verkehrsfläche (MUNV NRW, o. D.), nicht jedoch mit Versiegelung
gleichzusetzen, da auch gestaltete Grün-, Erholungs- und Freizeitflächen zur Siedlungs- und Ver-
kehrsfläche gezählt werden (BMUV, 2023). Bei Inanspruchnahme erfolgt eine Nutzungsänderung, was
zumeist mit irreversiblem Verlust der ursprünglichen Funktion einhergeht.



Gemeinde Aldenhoven
Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan 87 S „Center for Vertical Mobility“

8

BESTANDSBESCHREIBUNG

Das Plangebiet umfasst Fläche im Umfang von ca. 4,1 ha. Diese ist vollständig unbeansprucht.

EINGRIFFSBEWERTUNG

Aufgrund des großen Flächenumfangs des geplanten Vorhabens von ca. 4,1 ha und der fehlenden
Vorbelastung ist von einer hohen Empfindlichkeit des Schutzguts auszugehen. Durch die Aufstellung
des Bebauungsplans wird die bauliche Nutzung von bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen vor-
bereitet. Der Eingriff in das Schutzgut Fläche ist als erheblich zu bewerten. Jedoch wird aufgrund der
eher geringen Versiegelung im Vergleich zur Gesamtfläche von geringen Auswirkungen auf das
Schutzgut Fläche ausgegangen.

4.3 Boden

Gemäß § 2 Abs. 2 BBodSchG erfüllt Boden Funktionen als Lebensgrundlage und -raum für Menschen,
Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen. Darüber hinaus ist er Ausgleichsmedium in Wasser- und Nähr-
stoffkreisläufen sowie Ab- und Aufbaumedium für stoffliche Entwicklung. Aus unterschiedlichen
Gründen kann er schutzwürdig sein (GD NRW, 2018 c):

 Biotopentwicklungspotenzial für Extremstandorte

 Regler- und Pufferfunktion/natürliche Bodenfruchtbarkeit

 Reglerfunktion des Bodens für den Wasserhaushalt im 2-Meter-Raum

Ferner erfüllt Boden Funktionen als Standort und Archiv. Die Funktion als Standort wird in Kapitel 4.2
„Fläche“ beschrieben und bewertet. Kultur- und Sachgüter sind kein Untersuchungsgegenstand die-
ses Fachbeitrags (vgl. Kapitel 4). Daher wird die Funktion als „Archiv“ nicht betrachtet.

BESTANDSBESCHREIBUNG

Für die Bewertung des Bodens werden die Geobasisdaten der Vermessungs- und Katasterverwaltung
NRW (Land NRW, 2023) und die Bodenkarten im Maßstab 1 : 5.000 (GD NRW, 2018 a) und 1 : 50.000
(GD NRW, 2018 b) verwendet. Hieraus ergeben sich die folgenden Erkenntnisse.
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Abbildung 2: Bodenkarte mit Abgrenzung des Plangebiets (gelbe Linie), genordet (GD NRW, 2018 b)

Zusammensetzung

Gemäß Bodenkarte ist im Plangebiet der Bodentyp Parabraunerde vorherrschend. Die jeweilige Zu-
sammensetzung wird in der folgenden Tabelle erläutert:

Zusammensetzung des vorhandenen Bodens

Bodentyp Bestandteil
Schichtdicke

(dm)

Parabraunerde

Schluffiger Lehm
aus Löß (Jungpleistozän),

alternativ stellenweise Kolluvium (Holozän)
19 bis 20,1

Mittel toniger Schluff, karbonathaltig,
aus Löß (Jungpleistozän)

0 bis 1,1

Kolluvisol

Mittel toniger Schluff, meist schwach humos, vereinzelt karbonathaltig,
und

schluffiger Lehm, meist schwach humos, vereinzelt karbonathaltig,
aus Kolluvium (Holozän)

13 bis 20,1

Mittel toniger Schluff, vereinzelt karbonathaltig
aus Löß (Jungpleistozän)

0 bis 7,1

Kies,
zum Teil Sand

aus Terrassenablagerung (Altpleistozän und Mittelpleistozän und
Jungpleistozän)

0 bis 2,1

Tabelle 1: Zusammensetzung des vorhandenen Bodens (GD NRW, 2018 b)
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Bodenparameter

Im Bereich der Parabraunerde ist mit überdurchschnittlichen Bodenparametern und einer entspre-
chend hohen Bodenfruchtbarkeit zu rechnen. Eine detaillierte Beschreibung anhand der einzelnen
Bodenparameter ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Einordnung der vorhandenen Bodenparameter in Bezug auf die landwirtschaftliche Eignung

Parameter Definition
Wert

Parabraun-
erde

Kolluvisol

Wertzahlen der
Bodenschät-
zung

Die Bodenwertzahl drückt Reinertragsunterschiede
aus, die bei üblicher und ordnungsgemäßer Bewirt-
schaftung nur durch den Ertragsfaktor Boden bedingt
sind.

70 bis 90
(sehr hoch)

70 bis 90
(sehr hoch)

Feldkapazität

Die Feldkapazität bestimmt die Fähigkeit des Bodens,
die Verlagerung von Stoffen wie Nitrat, die weder ad-
sorptiv festhalten noch mikrobiell umgesetzt werden,
in den Untergrund zu mindern.

363 mm
(hoch)

375 mm
(hoch)

Nutzbare Feld-
kapazität

Bei grundwasserfreien und nicht staunässedominier-
ten Standorten ist die nutzbare Feldkapazität das we-
sentliche Maß für die Bodenwassermenge, die den
Pflanzen zur Verfügung steht.

154 mm
(hoch)

204 mm
(sehr hoch)

Luftkapazität

Die Luftkapazität ist ein Maß für die Versorgung der
Pflanzenwurzeln mit Sauerstoff. Sie stellt die Speicher-
kapazität für Starkniederschläge, Grundwasser sowie
Staunässe dar und bestimmt zusammen mit der Was-
serleitfähigkeit die Amplitude und Geschwindigkeit
von Wasserstandsänderungen im Witterungsverlauf.

110 mm
(mittel)

102 mm
(mittel)

Kationenaus-
tauschkapazi-
tät

Nährstoffe kommen in der Natur als Kationen vor. Die
Kationenaustauschkapazität bezeichnet die Menge an
Nährstoffen, die ein Boden in Bezug auf seine Masse
binden und abgeben kann.

252 mol+/m²
(hoch)

290 mol+/m²
(hoch)

Effektive
Durchwurze-
lungstiefe

Die effektive Durchwurzelungstiefe kennzeichnet die
Tiefe, bis zu der das pflanzenverfügbar gespeicherte
Bodenwasser von einjährigen Nutzpflanzen bei
Ackernutzung in niederschlagsarmen Jahren vollstän-
dig ausgeschöpft werden kann.

11 dm
(sehr hoch)

11 dm
(sehr hoch)

Tabelle 2: Einordnung der vorhandenen Bodenparameter in Bezug auf die landwirtschaftliche Eignung (GD NRW, 2018 b)

Schutzwürdigkeit

Die Schutzwürdigkeit eines Bodens ergibt sich laut dem BBodSchG aus dem Ausprägungsgrad der
Erfüllung natürlicher Bodenfunktionen sowie der Archivfunktion (GD NRW, 2018 c). Die Erfüllung der
natürlichen Bodenfunktionen ist vorrangig zu betrachten, da sich die Archivfunktion aus dem Vor-
handensein von Bodendenkmälern und anderen denkmalrechtlichen Gegebenheiten ergibt und sie
in diesem Fachbeitrag nicht untersucht werden. Die Schutzwürdigkeit des vorhandenen Bodens ist
somit der folgenden Tabelle zu entnehmen:
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Schutzwürdigkeit des vorhandenen Bodens

Bodenteilfunktion
Schutzwürdigkeit gegeben?

Parabraun-
erde

Kolluvisol

Biotopentwicklungspotenzial für Extremstandorte Nein Nein

Regler- und Pufferfunktion/natürliche Bodenfruchtbarkeit Ja Ja
Reglerfunktion des Bodens für den Wasserhaushalt im 2-Meter-Raum Nein Nein

Tabelle 3: Schutzwürdigkeit des vorhandenen Bodens (GD NRW, 2018 b)

Vorbelastung/Altlasten

Durch die Nutzung als landwirtschaftliche Fläche sind die vorhandenen Böden z. T. insgesamt verän-
dert. Da alle im Plangebiet kartierten Böden eine sehr hohe Empfindlichkeit gegenüber Verdichtun-
gen aufweisen, ist davon auszugehen, dass diese Vorbelastung erheblich ist.

EINGRIFFSBEWERTUNG

Allgemein ist Boden empfindlich gegenüber Eingriffen und Veränderungen der Schichtenfolge sowie
anderen mechanischen Einwirkungen (z. B. Verdichtung). Insbesondere im Rahmen von Baumaßnah-
men wird die Bodenstruktur durch Flächenversiegelung, Verdichtung, Abtragungen und Aufschüt-
tungen negativ verändert. Eine Belastung erfolgt auch durch den Eintrag von Schadstoffen, die ers-
tens die Bodenfunktionen negativ beeinflussen können und zweitens auch andere Schutzgüter be-
lasten können, insbesondere durch Auswaschung in das Grundwasser.

Das Plangebiet wird aktuell landwirtschaftlich genutzt, sodass die natürlichen Bodenschichtungen so-
wie die natürlichen Bodenfunktionen bereits jetzt erheblich gestört sind. Durch die Darstellung als
Sonderbaufläche wird die Versiegelung von freier Fläche vorbereitet. Perspektivisch gehen durch die
Versiegelung die natürlichen Funktionen des Bodens verloren und die Eingriffe in das Schutzgut Bo-
den sind als erheblich zu bewerten und zu kompensieren.

Durch den Betrieb des Forschungszentrums für die vertikale Mobilität sind keine erheblichen Bear-
beitungen des Bodens oder Schadstoffeinträge in diesen zu erwarten. Primär wird das Plangebiet als
Testgebiet für den Drohnenflug verwendet. Insofern wird das Vorhandensein des Forschungszent-
rums voraussichtlich zu keinen weiteren erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzguts Boden füh-
ren.

4.4 Wasser

Gemäß § 1 WHG erfüllt Wasser Funktionen als Lebensgrundlage und -raum für Menschen, Tiere und
Pflanzen sowie als nutzbares Gut. Es beeinflusst das Klima, da Wärme durch Verdunstung der Atmo-
sphäre zugeführt wird (DWD, o. D.). Im Hinblick auf ihre zerstörerische Kraft ist der Schutz vor Hoch-
wasser und Starkregen zu beachten.

BESTANDSBESCHREIBUNG

Zur Beschreibung des Schutzguts wird u. a. auf das elektronische wasserwirtschaftliche Verbundsys-
tem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW (ELWAS-WEB) zurückgegriffen (MUNV NRW, 2023 a).
Hiermit können die folgenden Aussagen getroffen werden.
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Oberirdische Gewässer

Gemäß § 2 LWG NRW handelt es sich bei oberirdischen Gewässern um Fließgewässer mit ständigem
oder zeitweiligem Abfluss, die der Vorflut für Grundstücke mehrerer Eigentümer dienen. Sie werden
eingeteilt in Gewässer erster und zweiter Ordnung sowie in sonstige Gewässer.

Im Plangebiet selbst bestehen keine Oberflächengewässer. Gewässer erster Ordnung sind im mittel-
baren Umfeld nicht vorhanden. Das nächstgelegene Gewässer zweiter Ordnung ist die Rur in etwa
8 km östlicher Entfernung. Das nächstgelegene sonstige Gewässer ist das Freialdenhovener Fließ, das
wenige Meter am Plangebiet vorbeiläuft.

Grundwasser

Das Plangebiet befindet sich im Grundwasserkörper 282_04 „Hauptterrassen des Rheinlandes“. Die-
ser befindet sich mengenmäßig wie auch chemisch in einem schlechten Zustand. Überschreitungen
der Schwellenwerte nach Anlage 2 der Grundwasserverordnung bestehen in Bezug auf Nitrat.

Eine kleinräumige Beschreibung der vorhandenen Grundwassereinflüsse ist unter Berücksichtigung
des Bodens möglich. Hierzu wird auf die Bodenkarte im Maßstab 1 : 50.000 zurückgegriffen (GD NRW,
2018 b). Laut dieser ist im Plangebiet mit Parabraunerde und den folgenden Parametern zu rechnen:

Einordnung der vorhandenen Bodenparameter in Bezug auf das Bodenwasser

Parameter Definition
Parabraun-

erde
Kolluvisol

Gesättigte
Wasserleitfä-
higkeit

Die gesättigte Wasserleitfähigkeit (kf) kennzeichnet, mit
welchem Widerstand ein Boden Wasser gegen die
Schwerkraft halten kann. Sie dient der Bewertung des
Bodens als mechanischer Filter, beeinflusst die Erosi-
onsanfälligkeit und wird zur Ermittlung vom Dränbedürf-
tigkeit bzw. Dränabständen verwendet.

16 cm/d
(mittel)

14 cm/d
(mittel)

Kapillare Auf-
stiegsrate

Die kapillare Aufstiegsrate gibt an, in welcher Intensität
ein Boden Wasser aus den grundwasserbeeinflussten
Schichten durch die Kraft seiner Kapillarität in den ef-
fektiven Wurzelraum nachliefert.

0 mm/d
(keine Nachlie-

ferung)

0 mm/d
(keine Nachlie-

ferung)

Grundwas-
serstufe

Der Grundwasserspiegel schwankt in Abhängigkeit von
Klima- und Witterungsverhältnissen sowie vom Wasser-
verbrauch durch Vegetation oder Menschen mehr oder
weniger stark. Die Grundwasserstufen geben den Kern-
bereich der Grundwasserschwankung wieder.

0
(ohne Grund-

wasser)

0
(ohne Grund-

wasser)

Staunässe-
grad

Staunässe tritt auf, wenn eine geringe wasserdurchläs-
sige Zone im Boden (Staukörper) die Versickerung des
Niederschlagswassers hemmt und somit zur Vernässung
des darüber liegenden Bereichs (Stauwasserleiter) führt.

0
(ohne

Staunässe)

2
(schwache
Staunässe)

Versicke-
rungseignung

Die Versickerungseignung stellt eine Ersteinschätzung
dar, in welchem Maß Böden für eine Versickerung von
Niederschlagswasser geeignet sind und welche Gründe
ggf. entgegenstehen.

Ungeeignet Ungeeignet

Tabelle 4: Einordnung der vorhandenen Bodenparameter in Bezug auf das Bodenwasser (GD NRW, 2018 b)
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Wasser-, Hochwasser- und Starkregenschutz

Wasserrechtliche Schutzgebiete ergeben sich aus dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Laut diesem
sind Wasserschutzgebiete (§ 51 WHG), Heilquellen (§ 53 WHG), Überschwemmungsgebiete (§ 76
WHG), Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten (§ 78 b WHG) und Hochwasserent-
stehungsgebiete (§ 78 d WHG) hinsichtlich einer Betroffenheit zu untersuchen.

Auf der Grundlage der Verordnung über die Raumordnung im Bund für einen länderübergreifenden
Hochwasserschutz (BRPHV) werden zudem die Hochwasserrisikokarte, die Hochwassergefahrenkarte
und die Starkregenhinweiskarte in die Betrachtung einbezogen. Hierfür wird auf den „Klimaatlas NRW“
zurückgegriffen (LANUV NRW, 2023).

Die Auswertung der Wasserschutzgebiete und Heilquellen erfolgt auf Basis der Datenbank ELWAS-
WEB (MUNV NRW, 2023 a). Überschwemmungsgebiete sowie Risikogebiete außerhalb von Über-
schwemmungsbieten werden mithilfe der Hochwasserrisikokarte ermittelt. Hochwasserentstehungs-
gebiete wiederum „sollen künftig durch die Länder als Rechtsverordnung ausgewiesen werden“
(BMUV, 2016). Dies ist zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch nicht geschehen.

Das Plangebiet befindet sich außerhalb von festgesetzten oder geplanten Trinkwasserschutzgebie-
ten. Das nächstgelegene Wasserschutzgebiet ist das festgesetzte Trinkwasserschutzgebiet „Reichs-
wald“ in einer Entfernung von ca. 12 km südlich des Plangebiets. Das Schutzgebiet wird durch beste-
hende Ortslagen räumlich und funktional vom Plangebiet getrennt. Wechselwirkungen mit dem Plan-
gebiet sind nicht erkennbar.

Heilquellen sind im linksrheinischen NRW nicht vorhanden und insofern mit abschließender Sicher-
heit nicht von der Planung betroffen.

Gemäß der Starkregenhinweiskarte ist ein Teil des Plangebiet bei seltenen und extremen Wetterer-
eignissen von Wasseransammlungen betroffen. In einem Bereich etwa in der Mitte des Plangebiets
können Wasseransammlungen von 0,1 bis 1 m entstehen. Am westlichen Rand können in einem sehr
geringen Teil des Plangebiets Fließgeschwindigkeiten von bis zu 2 m/s entstehen.

Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten und Hochwasserentstehungsgebiete wer-
den vom Plangebiet nicht überlagert. Des Weiteren überlagert das Plangebiet keine festgesetzten
Überschwemmungsgebiete. Aus der Hochwasserrisikokarte und Hochwassergefahrenkarte kann
ebenso kein Handlungsbedarf für das Plangebiet abgeleitet werden.

EINGRIFFSBEWERTUNG

Im Plangebiet oder im von der Planung betroffenen Umfeld sind wasserrechtliche Schutzgebiete oder
oberirdische Gewässer nicht vorhanden. Ferner ist davon auszugehen, dass eine natürliche Versi-
ckerungsfähigkeit in den oberen Bodenschichten nicht gegeben ist. Hierdurch werden planbedingte
Auswirkungen auf die Qualität und Menge des Grundwassers begrenzt. Die mit von Grundwasser-
schwankungen hervorgerufenen Bodenbewegungen verbundenen Belange können durch allgemein
geltende bauliche Standards bewältigt werden. Insgesamt ist daher von einer geringen spezifischen
Empfindlichkeit des Schutzguts Wasser auszugehen.

Aufgrund der geringen Empfindlichkeit werden baubedingte Auswirkungen in Form von Versiegelung
und einer damit verbundenen Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate als nicht erheblich er-
achtet. Die Belange des Starkregenschutzes können zudem durch eine fachgerechte Bewirtschaftung
des Oberflächenwassers bewältigt werden. Daher sind erhebliche Auswirkungen auf das Wasser ins-
gesamt nicht zu erwarten.
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4.5 Luft und Klima

Das lokale Kleinklima bildet die Grundlage für die Vegetationsentwicklung und ist unter dem Aspekt
der Niederschlagsrate für den Wasserhaushalt und die Grundwasserneubildung verantwortlich. Luft
ist lebensnotwendig zum Atmen für Mensch und Tier. Zudem übernimmt die Atmosphäre Funktionen
als Schutz- und Übertragungsmedium für Stoffflüsse. Ein ausgewogenes Klima und eine regelmäßige
Frischluftzufuhr sind die Grundlagen für gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse.

BESTANDSBESCHREIBUNG

Luftschadstoffe

Für die Bewertung der zu erwartenden Luftschadstoffe wird auf das „Emissionskataster Luft NRW“
zurückgegriffen (LANUV NRW, 2020). Hier wird zwischen zahlreichen Emittenten- und Schadstoff-
gruppen unterschieden. Aufgrund der Vielzahl von möglichen Angaben ist die weitere Betrachtung
auf eine fachlich begründete Auswahl zu beschränken.

Vor diesem Hintergrund sowie im Hinblick auf den Klimawandel erfolgt eine Betrachtung der im
Kyoto-Protokoll benannten Treibhausgase (Umweltbundesamt, 2022 a): Kohlendioxid, Methan und
Lachgas (N2O) sowie die fluorierten Treibhausgase (HFKW). Aufgrund der europaweit definierten
Grenzwerte (Umweltbundesamt, 2022 b) wird die Betrachtung auf die Feinstaubfraktion PM10 erwei-
tert. Eine Betrachtung der Fraktion PM2,5 ist mangels Datengrundlage nicht möglich. Da im Rahmen
dieses Fachbeitrags keine Ursachenforschungen betrieben, sondern lediglich die Auswirkungen des
Planvorhabens im Zusammenwirken mit dem bestehenden Gesamtgefüge untersucht werden, erfolgt
die Betrachtung dieser Schadstoffe über alle Emittentengruppen hinweg.

Schadstoff
Menge Belastung

Bezeichnung Chem. Summenformel

Kohlendioxid CO2 729 t/km² Niedrig

Methan CH4 1.174 kg/km² Niedrig
Lachgas N2O 280 kg/km² Mittel

Fluorierte Treibhausgase HF 75 g/km² Niedrig

Feinstaub PM10 104 kg/km² Niedrig
Tabelle 5: Belastung des Plangebiets mit klimatisch wirksamen Luftschadstoffen (LANUV NRW, 2020)

Klimatisch wirksame Funktionen

Bei der verfahrensgegenständlichen Fläche handelt es sich um eine unbebaute Fläche, die eine Funk-
tion als Kaltluftentstehungsgebiet erfüllt. Klimatisch bedeutsame Vegetationsstrukturen, die zur Bil-
dung von Frischluft und zur Bindung von Luftschadstoffen beitragen würden, sind im Plangebiet nicht
vorhanden. Durch die landwirtschaftliche Nutzung werden die klimatischen Funktionen im überwie-
genden Teil des Plangebiets jahreszeitabhängig bzw. bei fehlender Vegetation eingeschränkt erfüllt.
In Zeiträumen, in denen die Fläche von keiner Vegetation bedeckt ist, kann ferner die Bildung von
Staubemissionen nicht ausgeschlossen werden.

EINGRIFFSBEWERTUNG

Klimatisch bedeutsame oder luftreinhaltende Strukturen sind im Plangebiet nicht vorhanden. Daher
wird die spezifische Empfindlichkeit des Schutzguts als gering bewertet.
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Die klimatischen Funktionen von Freiflächen stehen in engem Zusammenhang mit deren Vegetations-
bestand. Bei Verlust der Vegetation gehen auch die kleinklimatischen Wirkungen weitgehend verlo-
ren. Eine zusätzliche negative klimatische Wirkung erfolgt bei der Bebauung der Fläche, da sich ver-
siegelte Flächen schneller erwärmen und eine ungünstigere Strahlungsbilanz aufweisen. Durch die
Errichtung von Baukörpern können außerdem die Windströmungen verändert werden. Somit ist das
Schutzgut Klima und Luft allgemein empfindlich gegenüber einer Versiegelung und Überbauung sowie
gegenüber einer Beeinträchtigung der vorhandenen Vegetation.

Das Plangebiet ist gering empfindlich gegen Veränderungen, da insbesondere der Bereich am Frei-
aldendover Fließ als Frischluftproduzent dient, das Plangebiet selbst jedoch nur in geringem Maß.
Aufgrund der Lage am Siedlungsrand, der durch eine hinreichende Anzahl von unbebauten Freiflä-
chen gekennzeichnet ist, die weiterhin als Kaltluftentstehungsgebiete dienen können, wird eine plan-
bedingte unverträgliche Veränderung des lokalen Klimas nicht erwartet. Die vom Planvorhaben aus-
gehenden Mengen an Luftschadstoffen werden lediglich durch den Transportverkehr der Luftdroh-
nen sowie die privaten Fahrzeuge der künftigen Angestellten begründet. Hierbei werden primär ak-
kubetriebene Flugdrohnen getestet, die keine Luftschadstoffe auslösen werden. Insgesamt werden
die planbedingten Auswirkungen auf die Schutzgüter Luft und Klima daher als nicht erheblich bewer-
tet.

4.6 Landschaftsbild

Das Landschaftsbild hat in erster Linie eine ästhetische und identitätsbewahrende Funktion. Die
Komposition verschiedener typischer Landschaftselemente macht die Eigenart eines Landstriches
aus. Dies spielt nicht nur für die Bewahrung typischer Arten, Strukturen und Bewirtschaftungsformen,
sondern auch für den Erholungswert der Landschaft eine große Rolle.

BESTANDSBESCHREIBUNG

Das Plangebiet liegt im Bereich der naturräumlichen Haupteinheit Jülicher Börde. Laut der heutigen
potenziellen natürlichen Vegetation (HpnV) müsste das Landschaftsbild insbesondere durch
Maiglöcken-Perlgras-Buchenwald und stellenweise durch Maiglöckchen-Stieleichen-Hainbuchen-
wald sowie Flattergras-Buchenwälder geprägt sein. Die lokale Landschaft besteht überwiegend aus
landwirtschaftlich genutzten Flächen mit vereinzelten Grün- und Gehölzstrukturen, wird jedoch von
Siedlungsnutzungen wie verschiedenen Ortslagen und Verkehrstrassen überprägt.

Im räumlichen Geltungsbereich selbst herrschen landwirtschaftliche Flächen vor. Auf Höhe des Rött-
gens Weges verlaufen mehrere Wirtschaftswege entlang der Plangebietsgrenzen. Im Norden entlang
des Freialdenhovener Fließes liegt ein Naturschutzgebiet mit Röhrichtbestand. Westlich des Plange-
biets befinden sich Waldstrukturen. Im Norden und Osten verlaufen Verkehrstrassen (Kreisstraße 12
und Bundesstraße 56). Ansonsten grenzt die freie Feldflur an das Plangebiet. Im Südwesten liegt das
Aldenhoven Testing Center mit seinen gewerblichen Strukturen. Das Plangebiet befindet sich somit
an der Grenze zur freien Landschaft und besitzt daher eine gewisse Bedeutung für das Landschafts-
bild.

Die verfahrensgegenständliche Fläche besitzt derzeit eine geringe Bedeutung für die Naherholung.
Sie dient als landwirtschaftliche Nutzfläche und ist der Allgemeinheit nur beschränkt zugänglich. Den-
noch werden vorhandene Wirtschaftswege von ansässigen Menschen für die Naherholung genutzt.
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EINGRIFFSBEWERTUNG

Eine zu betonende Bedeutung des Plangebiets für das übergeordnete Landschaftsbild oder die Nah-
erholung ist nicht erkennbar. Vor diesem Hintergrund ist von einer geringen Empfindlichkeit des
Schutzguts auszugehen.

Das Landschaftsbild ist bereits durch das im Westen befindliche Aldenhoven Testing Center sowie
die nördlich gelegene Deponie stark vorbelastet.

Der spätere Betrieb des Vorhabens lässt keine Besonderheiten, beispielsweise Rauchfahnen, erken-
nen, die zu einer maßgeblichen Veränderung des Landschaftsbilds führen. In diesem Zusammenhang
sind keine weiteren Beeinträchtigungen erkennbar.

4.7 Bilanzierung des Biotopwerts

Ein Teil der Bestandsbeschreibung und Eingriffsbewertung ist eine Bilanzierung, mit der ausgewertet
wird, ob die Planung unter Berücksichtigung bestehender und geplanter Biotoptypen zu einem öko-
logischen Defizit oder Überschuss führt. Sofern mit einem Defizit zu rechnen ist, muss über zusätzli-
che Maßnahmen entschieden werden. Diese sind sodann in das Maßnahmenkonzept zu übernehmen
(vgl. Kapitel 5).

BEWERTUNGSRAUM

Der Bewertungsraum entspricht dem räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans.

BEWERTUNGSMETHODIK

Bei Beanspruchung von Biotopen ist deren Wert für Natur und Landschaft vor und nach dem Eingriff
zu untersuchen. Auf diese Weise kann bewertet werden, ob die Planung zu einem ökologischen Defizit
führt. Um eine objektive Bewertung und die Vergleichbarkeit zu fördern, wird auf die „Numerische
Bewertung von Biotoptypen für die Eingriffsregelung in NRW“ zurückgegriffen (LANUV NRW, 2021).

Bei dieser Methode werden Biotope in Biotoptypen unterteilt und mit jeweiligen Codes eindeutig
unterschieden. Für jeden Code wird ein Grundwert vergeben, der über einen Korrekturfaktor auf-
und abgewertet werden kann. Mögliche Gründe für eine Aufwertung können z. B. eine besonders gute
Ausprägung oder das hohe Alter eines Biotops darstellen. Abwertungen erfolgen z. B. dann, wenn
Biotope vor oder nach der Planumsetzung ausgeprägten Störwirkungen unterliegen. Der Grundwert
nach Auf- oder Abwertung stellt den Gesamtwert dar. Wird dieser mit der Fläche des jeweiligen Bio-
toptyps multipliziert, ergibt sich der Einzelflächenwert. Zuletzt bildet die Summe aller Einzelflächen-
werte den Gesamtflächenwert im Bewertungsraum.

Durch Gegenüberstellung der Gesamtflächenwerte im Ausgangs- und Planzustand kann die planbe-
dingte Differenz des ökologischen Werts in Wertpunkten bestimmt werden. Ist nach Planumsetzung
mit einem Defizit zu rechnen, so ist dieses zu kompensieren. Hierbei kommen grundsätzlich Maßnah-
men im und außerhalb vom Bewertungsraum sowie Ersatz in Form von bereits durchgeführten Maß-
nahmen oder Ersatzgeldzahlungen in Betracht.

BILANZIERUNG

Biotopwertbilanzierung Bestand

Code Biotoptyp
Fläche Grund-

wert
Korrek-

turfaktor
Gesamt-

wert
Einzelflä-
chenwertm² %
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HA Acker
0…, aci geringes bis mittleres

Baumholz
41.208 100,00 2 1 2 82.416

Gesamtflächenwert 41.208 100,00 82.416

Biotopwertbilanzierung Planung

Code Biotoptyp
Fläche Grund-

wert
Korrek-

turfaktor
Gesamt-

wert
Einzelflä-
chenwertm² %

HN/HV/V Versiegelte und teilversiegelte Fläche
me1/me2 Versiegelte Flächen

"Sondergebiet" (GRZ
0,4 mit Nebenanlagen)

16.483 40,00 0 1 0 0

HJ Garten
...ka4 Zier- und Nutzgarten

mit überwiegend ein-
heimischen Baum- und
Straucharten

24.725 60,00 2 1 2 49.450

Gesamtflächenwert 41.208 100,00 49.450

C. Bilanz -32.966
Tabelle 6: Biotopwertbilanzierung

Es zeigt sich, dass mit einem ökologischen Defizit im Umfang von 32.966 Ökopunkten zu rechnen ist.
Vor diesem Hintergrund sind Maßnahmen zu berücksichtigen, die in Kapitel 5. dieses Fachbeitrags
zusammengefasst werden.

5 MAẞNAHMENKONZEPT
Unter Berücksichtigung der Eingriffsbewertung können erhebliche Eingriffe in die Schutzgüter Tiere,
Pflanzen, biologische Vielfalt, Fläche, Boden und Landschaftsbild sowie den Biotopwert des Plange-
biets nicht ohne weitere Maßnahmen ausgeschlossen werden. Vor diesem Hintergrund werden er-
forderliche Maßnahmen definiert, die in der folgenden Tabelle zusammengefasst werden.

Erforderliche Maßnahmen

Code Maßnahme Maßnahmenbeschreibung
Begünstigte
Schutzgüter

E1 Vermeidung
von Steingärten

Stein-, Kies-, Split- und Schottergärten oder -schüttungen
sind unzulässig. Sie werden als zusammenhängende Flächen
definiert, die mit den o. g. Materialien zu mehr als 10 % be-
deckt sind. Dies gilt auch, wenn auf den Einbau von Vliesen,
Folien oder vergleichbaren Materialien verzichtet wird. Davon
ausgenommen sind Spritzschutzstreifen entlang von Fassa-
den, sofern sie eine Breite von 0,50 m nicht überschreiten.

Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind, sofern sie
nicht für eine andere zulässige Nutzung verwendet werden,

Tiere, Pflanzen,
biologische Viel-
falt, Boden, Was-
ser, Luft, Klima,
Landschaftsbild



Gemeinde Aldenhoven
Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan 87 S „Center for Vertical Mobility“

18

gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Als gärtne-
risch angelegt gelten unversiegelte Flächen, die überwiegend
bepflanzt sind (z. B. mit Rasen, Gräsern, Stauden, Kletter-
pflanzen oder Gehölzen).

E2 Vorsorgender
Bodenschutz

Gemäß § 4 Abs. 1 BBodSchG i. V. m. § 7 BBodSchG haben sich
alle so zu verhalten, dass schädliche Bodenveränderungen
nicht hervorgerufen werden. Gemäß § 202 BauGB ist Mutter-
boden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung
und Vergeudung zu schützen. Daher sind zur Minderung und
Vermeidung von Eingriffen in den Boden insbesondere die
folgenden Maßnahmen zu beachten:

 Die baubedingte Flächeninanspruchnahme ist auf das
unbedingt notwendige Maß und möglichst auf zukünftig
bebaute oder versiegelte Flächen zu begrenzen.

 Bei Baumaßnahmen ist die obere Bodenschicht getrennt
vom Unterboden abzutragen. Darunter liegende Schich-
ten unterschiedlicher Ausgangssubstrate sind den
Schichten entsprechend zu trennen und zu lagern. Die
Flächen für die Materialhaltung und Zwischenlagerung
sind zu Beginn der Baumaßnahmen abzugrenzen. Die
geltenden Bestimmungen nach DIN 19731 und DIN 18915
in den jeweils gültigen Fassungen sind zu beachten.

Eine Kontamination von Boden während des Baubetriebs ist
zu vermeiden. Bodenverdichtungen und Gefügeschädigun-
gen durch Bodenarbeiten bei nasser Witterung sind zu ver-
meiden.

Boden, Wasser

E3 Externe Aus-
gleichmaßnah-
men/CEF-
Maßnahmen

Es zeigt sich, dass mit einem ökologischen Defizit im Umfang
von 32.966 Ökopunkten zu rechnen ist. Konkrete Ausgleichs-
maßnahmen werden im weiteren Verlauf des Verfahrens be-
stimmt.

Tiere, Pflanzen,
biologische Viel-
falt, Boden

E4 Beschränkung
der Gebäude-
höhe

Die Gebäudekubatur wird durch die Festsetzung von Bau-
grenzen und einer maximal zulässigen Gebäudehöhe von
15,00 m bestimmt.

Landschaftsbild

Tabelle 7: erforderliche Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen

Der erforderliche Ausgleich sowie mögliche Ausgleichsmaßnahmen werden im weiteren Verlauf des
Verfahrens bestimmt.
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